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Anordnung
über die Durchführung von Schutzimpfungen 

mit Geräten zur nadellosen Injektion 
von Impfstoffen 

vom 6. Oktober 1970
In Durchführung des § 5 Abs. 2 der Zweiten Durch

führungsbestimmung vom 11. Januar 1966 zum Gesetz 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krank
heiten beim Menschen — Schutzimpfungen und andere 
Schutzanwendungen — (GBl. II S. 52) wird in Auswer
tung der Erfahrungen bei der Durchführung von 
Schutzimpfungen mit Geräten zur nadellosen Injektion 
von Impfstoffen folgendes angeordnet:

§ 1
Bei der Massenanwendung von Geräten zur nadel

losen Injektion von Impfstoffen (sogenannten „Impf
pistolen“) kann die Bedienung des Gerätes entspre
chend ausgebildeten Krankenschwestern bzw. Kran
kenpflegern, Säuglings- und Kleinkinderschwestern 
überlassen werden, wenn die ständige Aufsicht durch 
einen Impfarzt gewährleistet ist. Im übrigen bleiben 
die Verantwortlichkeiten der Impfärzte gemäß § 7 der 
Zweiten Durchführungsbestimmung vom 11. Januar 
1966 zum Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung über
tragbarer Krankheiten beim Menschen — Schutzimpfun
gen und andere Schutzanwendungen — unberührt.

§2
(1) Die Ausbildung des im § 1 genannten Personen

kreises für die Bedienung der Geräte zur nadellosen 
Injektion von Impfstoffen ist vom Leiter der Bezirks- 
Hygieneinspektion für seinen territorialen Verantwor
tungsbereich zu organisieren.

(2) Die erfolgreiche Ausbildung ist zu bestätigen.

§3
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.

Berlin, den 6. Oktober 1970 . v
Der Minister 

für Gesundheitswesen
I. V.: Prof. Dr. med. habil. M e c k l i n g e r  

Staatssekretär

Anordnung Nr. 2* 
über den Postzeitungsvertrieb 

— Postzeitungsvertriebsordnung —

vom 30. September 1970

Auf Grund des § 68 des Gesetzes vom 3. April 1959 
über das Post- und Femmeldewesen (GBl. I S. 365) 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zustän
digen zentralen staatlichen Organe folgendes angeord
net:

§ 1
Nach § 25 der Anordnung vom 21. November 1967 

über den Postzeitungsrvertrieb — Postzeitungsvertriebs
ordnung — (GBl. II S. 847) wird folgende Einfügung 
vorgenommen:

„§ 25a
Vollstreckung wegen Geldforderungen

(1) Geldforderungen_ aus Lieferungen von Presse
erzeugnissen im Postzeitungsvertrieb sind nach § 4 
Abs. 1 Ziff. 11 der Verordnung vom 6. Dezember 
1968 über die Vollstreckung wegen Geldforderungen 
der Staatsorgane und staatlichen Einrichtungen 
(GBl. II 1969 S. 61) vollstreckbar.

(2) Gebührenforderungen im Postzeitungsvertrieb 
sind nach § 4 Abs. 1 Ziff. 9 der obengenannten 
Verordnung vollstreckbar.“

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft.

Berlin, den 30. September 1970

Der Minister 
für Post- und Fernmeldewesen

S c h u l z e

• Anordnung (Nr. 1) vom 21. November 1967 (GBl. II Nr. 120 
S. 847)
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